
SPORTANLAGE LANDBÜEL 
Benützungsgesuch 

regelmässige Benützung 

 Zeit:  

einmalige Benützung  

 nicht kommerzieller Anlass 

kommerzieller Anlass 

Anzahl Teilnehmer:  

Datum: 

Anlass: 

Veranstalter: 

Verantwortliche/r: 
Name/Vorname 

Adresse 

PLZ/Ort 

Telefon/E-Mail 

Gewünschte s bitt e ankreuzen: 

Datum:  Unterschrift des Gesuchstellers: 

Aussenanlagen 

beide Turnhallen
alte Garderoben, Duschen, Toiletten
neue Garderoben, Duschen, Toiletten

Foyer und Küche
nur Foyer

Fitnessraum

eine Turnhalle



Gesuche sind spätestens 1 Monat im Voraus zu senden an: 

Gemeindeverwaltung Wil ZH, Dorfstrasse 15a, 8196 Wil ZH 

Entscheid d er Liegenschaftenvorständin: 

 bewilligt   abgelehnt 

Die Benützungsgebühr beträgt Fr.  und muss innerhalb von 30 Tagen auf das 
Konto der Gemeinde Wil ZH einbezahlt werden. 

Bemerkungen, besondere Hinweise, Bedingungen usw. 

Die Anlagen sind aufgeräumt und sauber zu verlassen. Im Übrigen verweisen wir auf das 
Benützungsreglement der Sportanlage Landbüel (gültig ausserhalb des Schulbetriebes) 
vom 28. April 2015.  
Der Verkauf von Speisen und Getränken ist bewilligungs- und gebührenpflichtig (befristetes 
Wirtepatent). Formulare können auf der Gemeindeverwaltung bezogen werden. 

Datum:  

Die Liegenschaftenvorständin:  

Kopie an: 
− Abwart
− Gemeindeverwaltung
− Liegenschaftenverwaltung SUR
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